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Kreisverband Odenwaldkreis

	Gremienarbeit
	Fachstelle für Suchtprävention



1. Ziel und Zweck

Die Verfahrensanweisung regelt die Gremienarbeit des DRK KV Odenwaldkreis für den/die Mitarbeiter*in der Fachstelle für Suchtprävention/Betriebliche Suchtprävention.

2. 
Geltungs- und Verantwortungsbereich

Gültig für den/die Mitarbeiter*in der Fachstelle für Suchtprävention/Betriebliche Suchtprävention. Die Überwachung der Einhaltung obliegt der Leitung Soziale Dienste und dem Vorstand.

3. 
Beschreibung
Der/die Mitarbeiter*in der Fachstelle für Suchtprävention nimmt in der Regel an folgenden Gremien teil:

 Arbeitskreis hessischer Präventionsfachkräfte (AHEP)

 thematische Arbeitsgruppen der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen (HLS) und deren Abteilung Koordinationsstelle für Suchtprävention in Hessen (KSH)

 ggf. weitere Gremien oder Arbeitsgruppen nach Bedarf für die allgemeine und Betriebliche Suchtprävention

4. 
Mitgeltende Unterlagen
· Rahmenkonzeption der Fachstellen für Suchtprävention in Hessen

· Satzungen der jeweiligen Gremien

· Geschäftsordnung des DRK-Kreisverbandes Odenwaldkreis

· Arbeitsplatzbeschreibung

5. 
Qualitätsaufzeichnungen
· Protokolle der Gremien
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